Tip des Monats 2/07
Scheckzahlung an Finanzamt
Sofern Zahlungen an das Finanzamt per Scheck erfolgen, tritt ab dem 01.01.2007 eine wichtige Neuregelung ein:
Statt am Tag des Scheckeinganges bei der Finanzbehörde gilt nunmehr die Zahlung erst drei Tage danach als geleistet. 

Dies ist bei Scheckzahlungen im Rahmen der Berechnung von Säumniszuschlägen von besonderer Bedeutung. Ist der Steuerbetrag also z.B. zum 10. des Monats fällig, muss der Scheck bei der Finanzbehörde daher bereits schon am 07. des Monats eingegangen sein, um nicht eine Säumnis zu bewirken.
